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A — Amtlicher Teil 
 

Bekanntmachung über gefasste Beschlüsse in der 
14. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 4. August 2021 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im öffentlichen Teil: 
 

DS 0350 
Grundstücksangelegenheit – Verkauf eines Grundstücks Wallgasse/Torgasse 
1. Änderung des Beschlusses-Nr. 247/2021 vom 1. 3. 2021 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung des Beschlusses 247/2021 vom 01.03.2021, der Verkauf des 
unbebauten Grundstücks in der Wallgasse/Torgasse, bestehend aus dem Flurstück 218/25 (Wallgasse 30) mit einer Größe 
von 189 m² und dem Flurstück 218/26 (Wallgasse 29) mit einer Größe von 225 m² der Flur 15 in der Gemarkung Nauen 
an den Antragsteller mit dem höchsten Angebot aus der Angebotsaufforderung vom November 2020 vorsah dahingehend, 
dass das Grundstück an den Bieter mit dem zweithöchsten Gebot veräußert wird.  
Der Verkauf erfolgt nun zum gebotenen Preis in Höhe von 140,00 €/m², insgesamt 57.960 € 
Der Ausgleichsbetrag ist im Kaufpreis enthalten. 
Das Grundstück ist für die Stadt entbehrlich.  
Es wird eine Bauverpflichtung mit Wiederkaufsrecht in den Vertrag aufgenommen, nach der der Erwerber auf dem 
Grundstück eine Wohnbebauung gemäß den Sanierungszielen der Stadt Nauen zu errichten hat.  
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die 
allgemeine Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 
BbgKVerf vor Eigentumsumschreibung gewährt. 
Beschluss‐Nr.: 315/2021 

 
DS 0329 
Grundstücksangelegenheit – Verkauf der Teilfläche “3” des Flurstücks 5011 der Flur 8 in Ribbeck im Bereich des Bebau-
ungsplangebietes “Flurweg” 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf der Teilfläche „3“ des Flurstücks 5011 der Flur 8 in der Ge-
markung Ribbeck mit einer Größe von ca. 832 m² zu je ½ Anteil an die Antragsteller mit der lfd. Nr. 6. 
Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage eines Bieterverfahrens (öffentliche Ausschreibung), an der sich die Antragsteller 
fristgerecht beteiligt haben, zum gebotenen Preis in Höhe von 116.000,00 €. (entspricht ca. 139 €/m²) 
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die 
allgemeine Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 
BbgKVerf vor Eigentumsumschreibung gewährt. 
Beschluss‐Nr.: 316/2021 

 
DS 0360 
Grundstücksangelegenheit – Verkauf der Teilfläche “7” des Flurstücks 5011 derFlur 8 in Ribbeck im Bereich des Bebauung-
splangebietes “Flurweg” 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf der Teilfläche „7“ des Flurstücks 5011 der Flur 8 in der Ge-
markung Ribbeck mit einer Größe von ca. 1005 m² zu je ½ Anteil an die Antragsteller mit der lfd. Nr. 1. 
Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage eines Bieterverfahrens (öffentliche Ausschreibung), an der sich die Antragsteller 
fristgerecht beteiligt haben, zum gebotenen Preis in Höhe von 91.455,00 €. (entspricht ca. 91 €/m²) 
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die 
allgemeine Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 
BbgKVerf vor Eigentumsumschreibung gewährt. 
Beschluss‐Nr.: 317/2021 

 
DS 0361 
Grundstücksangelegenheit – Verkauf der Teilfläche “8” des Flurstücks 5011 derFlur 8 in Ribbeck im Bereich des Bebauung-
splangebietes “Flurweg” 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf der Teilfläche „8“ des Flurstücks 5011 der Flur 8 in der Ge-
markung Ribbeck mit einer Größe von ca. 919 m² zu je ½ Anteil an die Antragsteller mit der lfd. Nr. 2. 
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Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage eines Bieterverfahrens (öffentliche Ausschreibung), an der sich die Antragsteller 
fristgerecht beteiligt haben, zum gebotenen Preis in Höhe von 83.000,00 €. (entspricht ca. 90 €/m²) 
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die 
allgemeine Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 
BbgKVerf vor Eigentumsumschreibung gewährt. 
Beschluss‐Nr.: 318/2021 

 
DS 0362 
Grundstücksangelegenheit – Verkauf der Teilfläche “10” des Flurstücks 5011 derFlur 8 in Ribbeck im Bereich des Bebau-
ungsplangebietes “Flurweg” 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Verkauf der Teilfläche „10“ des Flurstücks 5011 der Flur 8 in der Ge-
markung Ribbeck mit einer Größe von ca. 792 m² zu je ½ Anteil an die Antragsteller mit der lfd. Nr. 3. 
Der Verkauf erfolgt auf der Grundlage eines Bieterverfahrens (öffentliche Ausschreibung), an der sich die Antragsteller 
fristgerecht beteiligt haben, zum gebotenen Preis in Höhe von 72.032,40 €. (entspricht ca. 91 €/m²) 
Eine Belastungsvollmacht in Höhe des Kaufpreises zuzüglich der geplanten Investitionen wird unter Bezugnahme auf die 
allgemeine Genehmigung des Ministeriums des Innern gemäß § 75 Abs. 5 BbgKVerf für Rechtsgeschäfte nach § 75 Abs. 4 
BbgKVerf vor Eigentumsumschreibung gewährt. 
Beschluss‐Nr.: 319/2021 
 

 

 
 

 

    

Die Beschlüsse finden Sie unter http://ris.nauen.de. 
Einsicht nehmen können Sie auch im Büro der Stadtverordnetenversammlung, Rathausplatz 1, Zimmer 24. 
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Bebauungsplan Nr. 01/2002 „Flurweg, 2. Änderung“, OT Ribbeck, der Stadt Nauen 
Inkrafttreten 

 (Wiederholung der ortsüblichen Bekanntmachung)) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nauen hat in ihrer Sitzung am 22.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 01/2002 „Flur-
weg“, 2. Änderung“ im Ortsteil Ribbeck als Satzung beschlossen. 
Die Satzung betrifft den Geltungsbereich in der Gemarkung Ribbeck, Flur 8, Flurstücke 5010, 5011, 69 (teilw.) und 223 mit einer 
Größe von ca. 1,41 ha – siehe Skizze der Lage des Geltungsbereichs. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung sowie die DIN 4109-2018 in der Stadtverwaltung Nauen, Rathausplatz 1, 
14641 Nauen, Zimmer 16, während der Sprechzeiten: 
Dienstag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr, 
Donnerstag von  9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 03321 / 408213, Herr App) können 
auch außerhalb der Sprechzeiten Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, § 214 Abs. 2 und § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 2 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche bei Eingriffen dieses 
Planes in eine bisherige Nutzung und über das Erlöschen dieser Ansprüche wird hingewiesen. 
 
Skizze der Lage des Geltungsbereichs: 
 

 
 

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen — 
 

 
   



 

 
 

  
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


